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RS OGH 1983/3/9 3Ob29/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1983

Norm

EO §35 Aa

EO §35 Ab

Rechtssatz

Das rechtskräftige Leistungsurteil scha2t keine neue Rechtslage und hat auch nicht die Wirkung einer Novation. So

erlischt durch die dem auch zur Zahlung eines Teiles des Kaufpreises verurteilenden Exekutionstitel nachfolgende

Auflösung des Kaufvertrages der titulierte Anspruch der betreibenden Partei auf Zahlung des Kaufpreises.
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